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In diesem Dokument wird auf eine geschlechtsneutrale Schreibweise geachtet. Wo dieses nicht möglich ist, wird zugunsten der besseren Lesbarkeit das 
ursprüngliche grammatische Geschlecht verwendet. Es wird hier ausdrücklich darauf hingewiesen, dass damit auch jeweils das andere Geschlecht angesprochen 
ist. 

  

Infoblatt  

Aufzugsanlagen 

 

Neben der allgemeinen Unterweisung zum Gebäudemanagement sind beim Umgang mit Aufzugsanlagen folgende Hinweise 
zu beachten: 

Aufzugsanlagen 

Darauf achten, dass die Prüffristen der Aufzüge nicht abgelaufen sind (Aufzugsanlagen sind regelmäßig durch 
eine befähigte Person (Sachverständige) zu prüfen).  
Triebwerksräume und die Zugänge zum Fahrschacht stets verschlossen halten.  
Triebwerksräume und die Zugänge zum Fahrschacht nicht als Lagerräume für betriebseigene Gegenstände 
nutzen.  
Darauf achten, dass die Notrufeinrichtung stets wirksam ist.  
Darauf achten, dass die Warnhinweise zum Verhalten im Brandfall stets sichtbar bleiben.  


